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  Datum 09.03.2026 
Abs.: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 7 - Wirtschaftsstandort, 
Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt 

 

 Zahl 07-ER-14615/2023-42 
  Bei Eingaben Geschäftszahl anführen! 

    

Betreff: 

KNG-Kärnten Netz GmbH, Arnulfplatz 2, 9020 

Klagenfurt; 

110-kV Leitung UW Landskron – UW Lassendorf, 

Änderung des bestehenden 110-kV-Mastes Nr. 99; 

Antrag zur zwangsweisen Einräumung einer 

Dienstbarkeit; 

Anberaumung einer mündlichen Verhandlung; 

 

 Auskünfte Maga Sandra Titze 
 Telefon 050 536 - 17321 
 Fax 050 536 - 17000 
 E-Mail abt7.energierecht@ktn.gv.at 
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Amt der Kärntner Landesregierung  
Abteilung 7 – Wirtschaftsstandort 

 

K u n d m a c h u n g 
Anberaumung einer mündlichen Verhandlung 

 
 
Die KNG-Kärnten Netz GmbH, Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt, hat mit Antrag vom 28.01.2023, um 

elektrizitätsrechtliche Bewilligung für die Änderung des bestehenden 110-kV-Mastes Nr. 99 der 110-kV Leitung 

UW Landskron – UW Lassendorf angesucht. Mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 09.11.2023, Zahl: 

15-ER-14615/2023-11, wurde der KNG-Kärnten Netz GmbH, Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt, die 

elektrizitätsrechtliche Bewilligung zur Änderung (Errichtung, Erhaltung) und zum Betrieb des 110-kV-Mastes Nr. 

99, der bestehenden 110 kV-Leitung UW Landskron – UW Lassendorf, Teilstück Bärndorf-Hörtzendorf, 

rechtskräftig erteilt.  

 
Mit Eingabe vom 22.01.2025 wurde seitens der KNG-Kärnten Netz GmbH ein Antrag auf Einräumung einer 
Dienstbarkeit gemäß §§ 18 ff Kärntner Elektrizitätsleitungsgesetz (K-EG) gestellt. Mit Schreiben der 
Antragstellerin, vertreten durch die ONZ & Partner Rechtsanwälte GmbH, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, 
vom 18.02.2026 erfolgte eine Antragseinschränkung. Der Antrag umfasst somit die Einräumung von 
Dienstbarkeiten auf den, für die Errichtung der mit oben genanntem Bescheid rechtskräftig bewilligten 
Maßnahmen, erforderlichen Grundstücken Nr. 43/1 (Maststandort) und 42/1, EZ 281, berührte 
Katastralgemeinde Tigring 72186. 
 
In dieser Angelegenheit wird eine mündliche Verhandlung anberaumt: 
 
Ort: Amt der Kärntner Landesregierung, Technikzentrum, SG Raum B1 B2, Flatschacher Straße 70,  

9020 Klagenfurt 
 

Datum: 31.03.2026, mit Beginn um 10:30 Uhr. 
 
Ort der Einsichtnahme: 
Die Grundeinlösungspläne und Verzeichnisse der in Anspruch genommenen Grundstücke und Rechte liegen ab 
13.03.2026 beim Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 7 – Wirtschaftsstandort, Flatschacher Straße 70, 
9020 Klagenfurt, 1. Stock, Zimmer Nr. 145, sowie bei der Marktgemeinde Moosburg, Kirchplatz 1, 9062 
Moosburg, jeweils während der Amtsstunden zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
§§ 40 ff Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG), BGBl. Nr. 51/1991, idgF,  
§§ 18, 19 Abs. 1 lit a, 20 und 21 (K-EG), Kärntner Elektrizitätsleitungsgesetz LGBl. 47/1969 idgF., iVm den 
einschlägigen Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71/1954 idgF.  
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Gegenständlich ist der Antrag das Eigentumsrecht des Grundeigentümers hinsichtlich der Grundstücke Nr. 43/1 
und 42/1, beide inneliegend der Liegenschaft EZ 281, Grundbuch 72186 Tigring, sowie das Eigentumsrecht 
seiner Rechtsnachfolger im Eigentum dieser Grundstücke derart zu beschränken, dass gemäß § 19 Abs 1 lit a 
Kärntner Elektrizitätsleitungsgesetz durch die Bestellung nachstehender Dienstbarkeiten zugunsten der KNG-
Kärnten Netz GmbH, und ihrer Rechtsnachfolger, aufgrund der §§ 18 bis 20 Kärntner Elektrizitätsleitungsgesetz 
gegenüber dem jeweiligen Grundeigentümer folgende Rechte eingeräumt werden:  
 

a) Duldung der Errichtung einer elektrischen Leitung auf den Grundstücken Nrn. 43/1 und 42/1, beide 
inneliegend der Liegenschaft EZ 281, Grundbuch 72186 Tigring, einschließlich des Mastes Nr. 99 auf 
dem Grundstück Nr. 43/1, inneliegend der Liegenschaft EZ 281, Grundbuch 72186 Tigring, wie nach §§ 
3, 7 Kärntner Elektrizitätsleitungsgesetz bewilligt und wie in den einen Bestandteil des Antrags bildenden 
Beilagen /5 bis 7 dargestellt,  
 

b) Duldung des Bestandes der Überspannung der Grundstücke Nrn. 43/1 und 42/1, beide inneliegend der 
Liegenschaft EZ 281, Grundbuch 72186 Tigring, und des Betriebs der fertiggestellten Leitungsanlage, 
wie nach §§ 3, 7 Kärntner Elektrizitätsleitungsgesetz bewilligt und wie in den Beilagen /5 bis 7 dargestellt,  

 
c) Duldung des Bestandes des Masts Nr. 99 auf dem Grundstück Nr. 43/1, inneliegend der Liegenschaft 

EZ 281, Grundbuch 72186 Tigring,  
 

d) Duldung der jederzeitigen Überprüfung und Instandhaltung der Leitungsanlage,  
 

e) Duldung der Entfernung der diese Arbeiten sowie den sicheren Bestand der Leitungsanlage hindernden 
und gefährdenden Bäume, Sträucher und Äste,  

 
f) Duldung des jederzeitigen Betretens und Befahrens der genannten Grundstücke innerhalb des in der 

Beilage. /5 gekennzeichneten Bereichs durch die hierzu bestellten Personen und Vertreter zu den 
Zwecken der lit a bis e,  

 
g) Duldung aller im Sinne der lit a bis f erforderlichen Arbeiten und Vorkehrungen sowie Unterlassung 

sämtlicher Handlungen, die eine Beschädigung oder Störung der Leitungsanlage zur Folge haben 
könnten sowie Unterlassung der Errichtung von Baulichkeiten und Anlagen aller Art innerhalb des in der 
Beilage. /5 gekennzeichneten Bereichs ohne vorherige schriftliche Zustimmung der KNG-Kärnten Netz 
GmbH.  

 
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wird auch die Höhe der infolge der Einräumung der Dienstbarkeit zu 
leistenden Entschädigung aufgrund der Bewertung durch den von der Behörde bestellten Sachverständigen 
ermittelt und erörtert.  
 
Die Parteien und Beteiligten werden eingeladen an der mündlichen Verhandlung selbst teilzunehmen. Sie 
können persönlich erscheinen oder eigenberechtigte Vertreter entsenden, die zur Abgabe endgültiger 
Erklärungen ermächtigt sind.  

 
Als Antragsteller beachten Sie bitte, dass die Verhandlung in Ihrer Abwesenheit durchgeführt oder auf Ihre Kosten 
vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandlung versäumen (Ihr Vertreter diese versäumt).  
 
An die Parteien des Verfahrens ergehen persönliche Ladungen. Eine Person, die rechtzeitig die Verständigung 
von der Anberaumung der Verhandlung erhalten hat, verliert gemäß § 42 AVG ihre Stellung als Partei, wenn sie 
Einwendungen gegen den Gegenstand der Verhandlung nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung 
bei der Behörde oder spätestens während der mündlichen Verhandlung erhebt. Außerhalb der mündlichen 
Verhandlung schriftlich erhobene Einwendungen müssen spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bis 
zum Ende der Amtsstunden bei der Behörde eingelangt sein. 
 
Eine Person, die glaubhaft macht, dass sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis 
verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, und die kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des 
Versehens trifft, kann binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses, jedoch spätestens bis zum 
Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache bei der Behörde Einwendungen erheben. Solche 
Einwendungen gelten als rechtzeitig erhoben und sind von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das 
Verfahren anhängig ist (§ 42 Abs. 3 AVG). 
 

Hingewiesen wird gemäß § 13 Abs. 2 EisbEG darauf, dass die gegenständliche Kundmachung auch auf der 
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Homepage – www.ktn.gv.at – unter „Service - Amtliche Informationen“ eingesehen werden kann. 
 
Weiters wird auf die Bestimmung des § 8 Zustellgesetz, BGBl. 200/1982 idgF., hingewiesen, wonach eine Partei, 
die während eines Verfahrens, von dem sie Kenntnis hat, ihre bisherige Abgabestelle ändert, dies der Behörde 
unverzüglich mitzuteilen hat. Wird diese Mitteilung unterlassen, so ist, soweit die Verfahrensvorschriften 

nicht anderes vorsehen, die Zustellung durch Hinterlegung ohne vorausgehenden Zustellversuch 

vorzunehmen, falls eine Abgabestelle nicht ohne Schwierigkeiten festgestellt werden kann. 
 

 
 

Für die Kärntner Landesregierung: 
Mag.a Kaidisch-Kopeinigg 

 
 
 
Ergeht an: 
 

1. die ONZ & Partner Rechtsanwälte GmbH, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, als Vertreter der KNG 

Kärnten Netz GmbH, Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt; 

 

2. Herrn Franz Kogler, Schlossstraße 5, 9062 Moosburg; 

 

 

3. Herrn DI Rudolf Kulterer, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, Baardorf 3, 

9300 St. Veit an der Glan; 

 

4. die Abteilung 8 – Uabt. Schall- und Elektrotechnik, z. Hd. Herrn DI Klaus Schwarzenbacher, im Hause; 

 

5. ÖBB Infrastruktur AG, Energie, Bereich Süd, Bahnhofplatz 1, 9500 Villach; 

 

 

6. die Marktgemeinde Moosburg, Kirchplatz 1, 9062 Moosburg; als Standortgemeinde gemäß § 14 Abs 1 

EisbEG und unter Anschluss der Antragsunterlagen mit dem Ersuchen zur Auflage zur Einsicht ab 

13.03.2026, und mit dem Ersuchen um Anschlag der beiliegenden Kundmachung an der Amtstafel 

(und elektronisch) ab 13.03.2026 bis einschließlich 31.03.2026. Die Kundmachung möge mit 

Anschlags- und Abnahmevermerk versehen und nach Ablauf der Auflagefrist retourniert werden. 

Schriftlich eingelangte Einwände sind der ha. Behörde vorzulegen; 

 

7. die Abteilung 1 - Landesamtsdirektion, BMG Servicestelle, z. Hd. Herrn Siegfried Wiggisser, im 

Hause;mit dem Ersuchen, beiliegende Kundmachung an der Amtstafel ab 13.03.2026 bis einschließlich 

31.03.2026 anzuschlagen. Die Kundmachung möge mit Anschlags- und Abnahmevermerk versehen und 

nach Ablauf der Auflagefrist retourniert werden. Schriftlich eingelangte Einwände sind der ha. Behörde 

vorzulegen; 
 

 

8. abt7.organisation@ktn.gv.at; 

mit dem Ersuchen um Veröffentlichung der beiliegenden Kundmachung“ ab 13.03.2026 bis 

einschließlich 31.03.2026 auf der Internetseite www.ktn.gv.at – unter „Service - Amtliche Informationen 

– Energierecht – öffentliche Bekanntmachung“; 

 

9. das Landespressebüro, zH Herrn Richard Melischnig, im Hause, mit der Bitte um Veröffentlichung 

der beiliegenden Kundmachung (ohne Verteiler) in der „Kronen Zeitung“ (im redaktionellen Teil) 

am 13.03.2026; 

 

 



, 
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Abteilung 7 - Wirtschaftsstandort  

 

 

    

  Datum 09.03.2026 
Betreff: 

 
 Zahl 0  07-ER-14615/2023-44 
  Bei Eingaben Geschäftszahl anführen! 

    

KNG-Kärnten Netz GmbH, Arnulfplatz 2, 9020 

Klagenfurt; 

110-kV Leitung UW Landskron – UW Lassendorf, 

Änderung des bestehenden 110-kV-Mastes Nr. 99; 

Antrag zur zwangsweisen Einräumung einer 

Dienstbarkeit; 

Anberaumung einer mündlichen Verhandlung 

 

 Auskünfte Maga Sandra Titze 
 Telefon 050 536 - 17321 
 Fax 050 536 - 17000 
 E-Mail abt7.energierecht@ktn.gv.at 
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Amt der Kärntner Landesregierung  
Abteilung 7 – Wirtschaftsstandort 

 

Kundmachung  
Anberaumung einer mündlichen Verhandlung 

 
 
Die KNG-Kärnten Netz GmbH, Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt, vertreten durch die ONZ & Partner Rechtsanwälte 
GmbH, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, hat bei der Kärntner Landesregierung für das Vorhaben 110-kV Leitung 
UW Landskron – UW Lassendorf, Änderung des bestehenden 110-kV-Mastes Nr. 99 die Einräumung von 
Dienstbarkeiten hinsichtlich der Grundstücke Nr. 43/1 und 42/1, EZ 281, in der Katastralgemeinde Tigring 
[72186], beantragt. 
 
In dieser Angelegenheit wird eine mündliche Verhandlung anberaumt: 
 
Ort: Amt der Kärntner Landesregierung, Technikzentrum, SG Raum B1 B2, Flatschacher Straße 70,  

9020 Klagenfurt 
 

Datum: 31.03.2026, mit Beginn um 10:30 Uhr. 
 
Ort der Einsichtnahme: 
Die Grundeinlösungspläne und Verzeichnisse der in Anspruch genommenen Grundstücke und Rechte liegen ab 
13.03.2026 beim Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 7 – Wirtschaftsstandort, Flatschacher Straße 70, 
9020 Klagenfurt, 1. Stock, Zimmer Nr. 145, sowie bei der Marktgemeinde Moosburg, Kirchplatz 1, 9062 Moosburg 
jeweils während der Amtsstunden zur Einsichtnahme auf. 
 
Rechtsgrundlagen: 
§§ 40 ff Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG), BGBl. Nr. 51/1991, idgF,  
§§ 18, 19 Abs. 1 lit a, 20 und 21 (K-EG), Kärntner Elektrizitätsleitungsgesetz LGBl. 47/1969 idgF., iVm den 
einschlägigen Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71/1954 idgF. 
 

Hingewiesen wird darauf, dass die gegenständliche Kundmachung auch auf der Homepage – www.ktn.gv.at – unter 

„Service - Amtliche Informationen“ eingesehen werden kann. 
 
An die Parteien des Verfahrens ergehen persönliche Ladungen. Es besteht die Möglichkeit zur Abgabe von 
Stellungnahmen. Eine Person, die rechtzeitig die Verständigung von der Anberaumung der Verhandlung erhalten 
hat, verliert gemäß § 42 AVG ihre Stellung als Partei, wenn sie nicht spätestens bei der Verhandlung Einwendungen 
erhebt. Außerhalb der mündlichen Verhandlung schriftlich erhobene Einwendungen müssen spätestens am Tag vor 
Beginn der Verhandlung bis zum Ende der Amtsstunden bei der Behörde eingelangt sein. 
 

Für die Kärntner Landesregierung: 
Mag.a Kaidisch-Kopeinigg 
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1. Zur Umsetzung des mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 9.11.2023,
GZ 15-ER-14615/2023-11, bewilligten Leitungsbauvorhabens strebt die Antragstel-
lerin die Einräumung von Dienstbarkeiten im Wege der Enteignung zu Lasten
des Antragsgegners an.

2. Konkret bezieht sich der Antrag auf folgende Grundstücke:

Katastralge-

meinde

Grund

stücksnr

Einlage-

zahl
Grundbuch Eigentümer

Franz Kogler
geb. 23.6.1957

Schloßstraße 5

9062 Moosbu rg

72186

Tigring
72186

Tigring

Franz Kogler
geb. 23.6.1957

Schloßstraße 5

9062 Moosbu rg

721 86

Tigring
72186

Tigring

3. Aus dem C-Blatt des angeschlossenen Grundbuchsauszugs (./9) ergibt sich, dass
an diesen Grundstücken folgende Rechte Dritter bestehen:

C-LNR 1: Dienstbarkeit elektrische Leitung über Gst 42/1 43/1 43/2 KG
72186 Tigring für Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

C-LNR 3: Dienstbarkeit 110 kV-Doppelleitung über Gst 1305 45 43/1 43/2
4#1 KG 72186 Tigring hinsichtlich des im Trassenplan eingezeichneten
Sch utzstreife ns für Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

r C-LN R 4: Dienstbarkeit 110 kV-Hochspannungsleitung über Gst 43/1 43/2
45 42/1 KG 72186 Tigring für Österreichische Bundesbahnen

(C-LNR 7 betrifft ein anderes Grundstück in derselben Einlage)

C-LN R 8: Dienstbarkeit 20 kV-Kabel auf Gst 64/1 64/2 42/1 KG Tig ring, Tra-
fostation Tigring/Altersheim samt Geh- und Zufahrtsrecht auf Gst 42n KG
Tig ring für Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

C-LNR 11: Wohnungsgebrauchsrecht für Erna Kogler, geb. 6.5.1935

r (C-LNR 12 betrifft andere Grundstück in derselben Einlage)

(C-LNR 13: Die Anmerkung der Einleitung des gegenständlichen Verfah-
rens hat lediglich Hinweisfunktion und räumt niemandem ein Recht ein).
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4. Zu den Rechten Dritter, die sich auf die antragsgegenständlichen Grundstücke
beziehen, ist Folgendes anzumerken:

Zu C-LNR 1 und 3: An der Erforderlichkeit des gegenständlichen Zwangs-
rechts ändert der Umstand, dass der Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesell-
schaft diese Leitungsdienstbarkeiten eingeräumt sind (wobei diese Anla-
gen nunmehr von der Antragstellerin betrieben werden) nichts. Diese
Dienstbarkeiten erlauben nämlich ausschließlich die Errichtung und den
Betrieb der Leitung in der Ausgestaltung vor dem mit Bescheid vom
9.11.2023, GZ 15-ER-14615/2023-11, bewilligten Projekt. Die Ausübung der
Dienstbarkeit hinsichtlich der Anlagenteile, die bestehen bleiben, wird
durch die angestrebten Rechte nicht beeinträchtigt.

> Zu C-LN Rz+: Die Ausübung dieser Dienstbarkeit wird durch die angestreb-
ten Rechte nicht beeinträchtigt. Die Abstimmung mit den bereits vorhan-
denen oder bewilligten anderen Energieversorgungseinrichtungen war
bereits im Bewilligungsverfah ren vorzunehmen (S 7 Abs 1 Z 1 K-EG).

> Zu C-LNR 8: Gegenstand ist eine andere Leitung, die nun von der Antragstel-
terin betrieben wird. Die Ausübung dieser Dienstbarkeit wird durch die an-
gestrebten Rechte nicht beeinträchtigt. Die Abstimmung mit den bereits
vorhandenen oder bewilligten anderen Energieversorgungseinrichtungen
war bereits im Bewilligungsverfah ren vorzunehmen (9 7 Abs 1 Z 1 K-EG).

Zu C-LNR 11: Wie sich aus der angeschlossenen ZM R-Auskunft (./IO) ergibt,
ist die Berechtigte bereits verstorben.

5. Es wird daher wiederholt der

Antrag:

Die Kärntner Landesregierung wolle als zuständige Behörde nach dem Kärntner
Elektrizitätsleitungsgesetz, LGBI 47/1969 idF LGBI 55/2024, in Verbindung mit den
einschlägigen Bestimmungen des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsge-
setzes, BGBI Nr. 71/1954 idF BGBI 1 Nr. 112/2010, im Enteignungsweg das Eigen-
tumsrecht von Herrn Franz Kogler, geb. 23.06.1957, Schloßstraße 5, 9062 Moos-
burg

1. hinsichtlich der Grundstücke Nrn. 43/1 und 42/I, beide inneliegend der Lie-
genschaft EZ 281, Grundbuch 72186 Tigring, sowie das Eigentumsrecht sei-
ner Rechtsnachfolger im Eigentum dieser Grundstücke derart beschrän-
ken, dass gemäß 519 Abs 1 lit a Kärntner Elektrizitätsleitungsgesetz durch
die Bestellung nachstehender Dienstbarkeiten zugunsten der KNG-Kärn-
ten Netz GmbH, FN 2z+6961 d, und ihrer Rechtsnachfolger aufgrund der
SS 18 bis 20 Kärntner Elektrizitätsleitungsgesetz gegenüber dem jeweiligen
Grundeigentümer folgende Rechte eingeräumt werden:

a) Duldung der Errichtung einer elektrischen Leitung auf den Grundstü-
cken Nrn. 43/1 und 42/1, beide inneliegend der Liegenschaft EZ 281,
Grundbuch 72186 Tigring, einschließlich des Masts Nr. 99 auf dem
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Grundstück Nr. 43n, inneliegend der Liegenschaft EZ 281, Grundbuch
72186Tigring, wie nach SS 3, 7 Kärntner Elektrizitätsleitungsgesetz be-
willigt und wie in den einen Bestandteil dieses Antrags bildenden Bei-
lagen ./5 bis 7 dargestellt,

b) Duldung des Bestandes der Ü berspannung der Grundstücke Nrn. 43/1
und 42/1, beide inneliegend der Liegenschaft EZ 281, Grundbuch 72186
Tigring, und des Betriebs der fertiggestellten Leitungsanlage, wie
nach 66 3, 7 Kärntner Elektrizitätsleitungsgesetz bewilligt und wie in
den Beilagen ./5 bis 7 dargestellt,

c) Duldung des Bestandes des Masts Nr. 99 auf dem Grundstück Nr. 43/1,
inneliegend der LËegenschaft EZ 281, Grundbuch 72186Tigring,

d) Duldung der jederzeitigen Überprüfung und Instandhaltung der Lei-
tungsanlage,

e) Duldung der Entfernung der diese Arbeiten sowie den sicheren Be-
stand der Leitungsanlage hindernden und gefährdenden Bäume,
Sträucher und Äste,

0 Duldung des jederzeitigen Betretens und Befahrens der genannten
Grundstücke innerhalb des in der Beilage ./5 gekennzeichneten Be-
reichs durch die hiezu bestellten Personen und Vertreter zu den Zwe-
cken der lit a bis e,

g> Duldung aller im Sinne der lit a bis f erforderlichen Arbeiten und Vor-
kehrungen sowie Unterlassung sämtlicher Handlungen, die eine Be-
schädigung oder Störung der Leitungsanlage zur Folge haben könn-
ten sowie Unterlassung der Errichtung von Baulichkeiten und Anla-
gen aller Art innerhalb des in der Beilage ./5 gekennzeichneten Be-
reichs ohne vorherige schriftliche Zustimmung der KNG-Kärnten Netz
GmbH.

2. Gleichzeitig mögen die jeweiligen Eigentümer der Grundstücke Nrn. 43/1
und 42/1, beide inneliegend der Liegenschaft EZ 281, Grundbuch 72186
Tigring, bescheidmäßig verpflichtet werden, die grundbücherliche Einver-
leibung der genannten Dienstbarkeit zu dulden.

3. Weiters wolle die Höhe der Entschädigung für die Einräumung der genann-
ten Dienstbarkeit, dies in Form einer Einmalzahlung, im gesetzesgemäßen
Umfang (59 4, 5 und 34 Abs 1 Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsge-
setz) festgelegt werden.

KNG-Kärnten Netz GmbH
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